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Bezogene Positionen und 
kaum neue Aspekte 
VADUZ - F13P-Präsi
d e n t  .Johannes Matt: 
»Mir  ist einmal mehr 
aufgefallen, dass die 
Positioneil sehr verhär
te! sind und keine 
Bewegung mehr statt
findet. Dennoch ist <. , 
gut und wichtig, da; 
diese Diskussion geliinn wurde. Denn -
mitunter hat es dem einen oder anderen eine 
Hilfestellung hei der Entscheidungsfindung 
gebracht.» 

F B P - G e s c h ä 11 s 1" ü h re r 
Marcus Vogt: «Insge
samt ist der heutige 
Abend sehr schwer / u  
beurteilen. Ich hoffe, 
dass die Menschen 
sich ein Bild machen 
können - und dass sie 
neue Aspekte da/u-
gewinnen konnten. 

Alles in allem bin ich zufrieden, dass die Dis
kussion sachlich geführt worden ist.» 
Thomas Vogt, Schaan: »Generell bin ich 
hier, um mich zu informieren. Denn nur von 
den Leserbriefen konnte ich mir  kein realis
tisches Bild machen. M i r  stellt sich die 
Frage: «Wenn der Fürst wirkl ich so loyal ist 
- warum wi l l  er sich nicht rechtfertigen 
müssen?» Ich bin froh, dass ich heute beide 
Seiten gehört habe. Dies erleichtert mir die 
Entscheidung.» 
Brigitte Friek, Balzers: «Ich wollte die 
Argumente der Fiirsteninitiative live und im 
Detail hören. Meine persönliche Meinung, 
dass ich mit der Initiative «Verfassungsfrie
den) auf dem richtigen Weg hin, hat sich 
bestätigt.» 
Fridolin Walch, Plan
ken: «Ich bin hier. 
weil es mich interes
siert. Es geht um die 
Zukunft unseres Lan
des und deshalb ist es 
für uns Jugendliche 
wichtig - das geht uns 
etwas an. Bisher habe *•*-$••v-

ich vorwiegend Leser-  | -;f' ••••'? 
briefe gelesen. Die Argumente der Gegner 
und Befürworter waren mir aber nicht klar, 
deshalb bin ich hier, um mir meine eigene 
Meinung zu bilden.» 
Anita Frick-Fej»er. Schaan: «Meine Mei
nung stand vorher schon fest und ich denke, 
dass grundsätzlich die Meinungen schon 
gemacht sind. Dennoch ist diese Veranstal
tung sehr wichtig. M i r  persönlich fehlt der
zeit eine klare Gegenüberstellung der beiden 
Initiativen in der die Vor- und Nachteile auf 
neutrale Art und Weise aufgezeigt werden.» 

LG-Rektor Josef Bie
dermann schlug bei 
der Publikumsrunde 
vor, in eine Mediation 
zu gehen. «Wir brau
chen einen Mediator, 
der uns hilft, diesen 
Konfl ikt mit dem Lan-
desfürsten zu lösen. 
Das Ziel ist, dass w ir 

in unserem kleinen Land zusammenstehen 
und die Probleme gemeinsam lösen und 
nicht Gräben machen.» 
Hansjür}» Vorburger, Moderator, Grabs: 
«Dadurch, dass ich nicht aktiv in die Diskus
sion eingegriffen habe, ist meines Erachtens 
die eine oder andere Frage aufgrund des 
benutzten Fachjargons unbeantwortet geblie
ben. Es miisste eine Veranstaltung in einem 
kleineren Rahmen geben, die Pro und Kontra 
vergleicht und aufzeigt. Denn dieser Mara-
thon-Anlass hat in meinen Augen nicht viel 
gebracht. Dennoch linde ich es wichtig, dass 
beide Parteien klar Stellung bezogen haben. 
Schade finde ich, dass vom Publikum Zwi 
schenrufe und Pfiffe gekommen sind. Jede 
Person auf dem Podium die spricht, hat das 
Anrecht darauf, angehört zu werden.» 

Verfassungsänderung: 
Überparteiliche «Verfassungsarena» gestern Abend in Vaduz 

Die Kontra-Seite der Verfassungsarena: von links Landtagsvizepräsident Peter  \Alolff,  VU-Fraktionssprecher Peter Sprenger, der FL-Abgeordnete Paul 
Vogt, Altregierungschef Mario Frick, Claudia Heeb-Fleck (Frauen in guter Verfassung), Egon Matt (FL), Katja Gey (Frauen in guter Verfassung) und 
Rupert Quaderer vom Arbeitskreis für Demokratie und Monarchie. 

VADUZ - In der überparteilichen 
«Verfassungsarena» wurde die 
Verfassungsinitiative des Für
stenhauses gestern von Befür
wortern und Gegnern kontra
diktorisch diskutiert. 

« Martin Frömmelt und Manfred Öhrl 

Zur Diskussion standen gestern in 
Vaduz die Themenbereiche Regie
rungsentlassung. Richterernen
nung, Sanktionsrecht, Auslegungs
kompetenz des Siaalsgerichtshol'es 
und Notverordnung. 

Regierungsentlassung 

Beim Thema «Regierungsentlas-
sung» wies Regierungschef Otmar 
Hasler darauf hin, dass der jetzige 
Vorschlag jener Verfassungsinter
pretation entspricht, die 1965 ein
vernehmlich zwischen Landtags
kommission, Regierung und Fürs
tenhaus festgestellt worden ist. 
Ausserdem sei klar vorgesehen, 
dass dann unmittelbar eine Über-
gangsregierung bestellt werden 
miis.se.  Dass ein einzelnes Mitglied 
nur im Einvernehmen zwischen 
Fürst und Landtag entlassen wer
den könne, sei ein klarer Fort
schritt. da dies ein Schutz des 
Regierungschefs sei. Landtagsvize
präsident Peter Wölfl' teilte diese 
Ansicht nicht. Die Bestimmung 
über die Entlassung der Gesamtre
gierung sei unnötig, so Wölfl". Aus
serdem: Dass die Übergangsregie-
rung alleine \om Fürsten eingesetzt 
weiden soll, verletze den Dualis
mus. Der Fürst könne eine Über
gangsregierung immer wieder 
durch neue Übergangsregierung 
ersetzen und so auf unbestimmte 
Zeit herrschen, befürchtet Wolff. 

Regierungsrai Ernst Walch 
bemerkte, dass materiell gegenüber 
der Meinung von 1965 keine Ände
rung herbeigeführt werde. Die Stel
lung des einzelnen Regierungsmit-
gliedes werde durch den Vorschlag 
geschützt. Demgegenüber beharrte 
VU-Fraktionssprecher Peter Spren
ger darauf, dass laut Verfassungs-
le\t  nur der Landtag einen Vertrau
ensverlust in die Regierung geltend 
machen könne, deshalb sei die 
Neuregelung ein erheblicher Macht
aushau zugunsten des Fürsten. 

Die Richterernennung 

Immer wieder im Brennpunkt der 
Verfassungsdiskussion: das Rich
terbestellungsverfahren. Dem neu
en Vorschlag zufolge bedienen sich 
Landesfürst und Landtag für die 
Auswahl von Richtern eines 
gemeinsamen Gremiums, das nun 

paritätisch besetzt ist - allerdings 
verbunden mit dem Stichentsclieid 
des Fürsten. Nach Auflassung des 
FBP-Ahgeordneten Johannes Kai
ser wahrt diese Neuregelung die 
Spezialität unserer Staalsform -
das duale System, das Zusammen
wirken von Volk und Fürst. Nur 
diese Staatsform sichere den Men
schen eine erspriesslichc Zukunft. 
Es gebe eine klare und notwendige 
Entpolitisierimg und Objektivie
rung der Richterauswahl: der Fürst 
verzichte auf das absolute Veto
recht. Das neue Auswahlverfahren, 
beinhalte einen klaren Demokratie-
Gewinn. so Johannes Kaiser. 

Paul Vogt und Egon Matt von der 
Freien Liste sehen dagegen einen 
entscheidenden Maehtgewinn des 
Fürsten; das Übergewicht komme 
bereits im Vorverfahren zum Aus
druck. Die bisherige Wahlkompe
tenz des Landtags werde vollstän
dig beseitigt, dabei müsste das Par
lament «absoluten Vorrang» haben. 
Richter sollten nach transparenten 
Kriterien ausgewählt werden. Weil 
das Gremium letztlich Kandidaten 

nur mit Zustimmung des Fürsten 
an den Landtag empfehlen könne, 
werde die Unabhängigkeit der Ent
scheidung des Gremiums stark 
beeinträchtigt, bemängelte Peter 
Wolff, 

Karlheinz Oehri («Duales Liech
tenstein») erinnerte daran, dass im 
Falle einer Volksabstimmung auch 
die wahlberechtigten Bürger be
rechtigt seien, unter den Bedingun
gen einer Initiative Kandidaten zu 
nominieren. Am Schluss gebe es 
kein absolutes Vetorecht des Für
sten mehr: der Fürst gebe eindeutig 
Macht ah. 

Das Sanktionsrecht 

•«Jedes Gesetz bedarf zu seiner 
Gültigkeit der Sanktion des Lan-
desfiirsten», heisst es in der gelten
den Verfassung. «Erfolgt die Sank
tion des Landesfiirsten nicht inner
halb von sechs Monaten», so die 
Ergänzung im neuen Vorschlag, 
«dann gilt sie als verweigert». Mit 
dieser Befristung hzw. Einschrän
kung werde in erster Linie Rechts
sicherheit geschaffen, so Regie

rungschef Otmar Hasler. Schwe
bende Verfahren iiher Jahre hinweg 
würden damit vermieden. 

Wenn man es mit der Stärkung 
der Demokratie wirk l ich ernst 
meine, dann müsse man - so die 
Haltung von Altregierungschef 
Mario Frick - auch heim Sankli-
onsrecht ansetzen und festlegen, 
dass das Volk das letzte Wort habe. 
Karlheinz. Oehri hielt dagegen, 
dass gemäss Verfassung die Staats
gewalt im Fürsten und im Volk ver
ankert sei und folglich auch die 
Macht zu gleichen Teilen ausgeübt 
werden solle. Peter Sprenger zog 
das Fazit, dass sich die Waagschale 
nach dem Willen des Fürsten wie
der auf seine Seite neigen solle. 
Wenn man w irklich alles verändern 
möchte, so der FBP-Abgeordnete 
Markus Büchel, dann müsse man 
endlich auch klar bekennen, dass 
man kein duales Staatssystem mehr 
wünsche. 

Rupert Quaderer («Arbeitskreis 
für Demokratie und Monarchie») 
fände es im Zusammenhang mit 
dem Sanktionsreclu schlichtweg 
unanständig, wenn der Fürst innen 
sechs Monaten keine Antwort  
geben würde. Klaus Wanger wehr
te sich dagegen, Horrorszenarien 
an die Wand zu malen, wonach der 
Landesfürst praktisch jedem zwei
ten Gesetz die Sanktion verweigern 
werde. 

Staatsgerichtshof 

Die vorgesehene De-facto-Auf-
hebung von Art. 112 (Auslegungs
kompetenz des Staatsgerichtshofes 
StGH) kann gemäss Katja Gey 
(«Frauen' in guter Verfassung») 
nicht akzeptiert werden, da es bei 
gegensätzlichen Meinungen zur 
Verfassung eine unabhängige 
Schiedsinstanz. brauche. Demge
genüber sagte der FBP-Abgeord
nete Markus Büchel, dass dieser 
Artikel gestrichen werden müsse, 
weil er nur Verwirrung stifte. Der 
Jurist Wolfgang Bayer wies darauf 
hin, dass die Verfassungsänderung 
laut Art. 111 Sache des Souveräns 
ist. Dazu ergänzte Ernst Walch, 
dass die Kompetenzen des StGH 
nicht ausgehebelt würden; es 
werde nur klargestellt, dass unter
schiedliche Verfassungsauslegun
gen nicht von einem Gericht, son
dern - wie in der Verfassung vorge
sehen - vom Souverän geklärt wer
den. Ernst Walch: «Sollen fünf  
Richter eine politische Entschei
dung treffen oder sollen es die Bür
ger sein?» 

Fortsetzung auf Seite 5 

Paul Vogt und Claudia Heeb-Fleck: Die Verfassungsinitiative des Fürs
tenhauses bringt einen entscheidenden Machtgewinn für den Fürsten. 

Altregierungschef Mario Frick: Wenn man es wirklich ernst meinte mit 
der Demokratie, müsste das Volk überall das letzte Wort haben. 


